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dergesetz, das Menschenwürde für Flüchtlinge separiert
und im Ergebnis Menschen in ihrer Würde herabsetzt. 

Doch seit es das Asylbewerberleistungsgesetz gibt,
seit 17 Jahren, geschieht genau dies mit vielen Men-
schen. Ob asylsuchend, ob geduldet oder bleibeberech-
tigt, der Aufenthaltstitel unterscheidet sich, nicht aber
die Unterversorgung. Die Leistungen des Asylbewerber-
leistungsgesetzes liegen um ein Drittel unter den ohne-
hin schon zu niedrig bemessenen Sätzen des SGB II.
Und sie sind, entgegen geltender Rechtslage, nach § 3
Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz nie angepasst wor-
den – nicht ein einziges Mal in 17 Jahren. Da sage ich
nur: Bürgerliche Tugenden? Von wegen. Stattdessen will
ich die Kolleginnen und Kollegen hier in diesem Hause
fragen, die alle erkennbar keinen Hunger leiden: Wie
soll man mit 40,90 Euro „Taschengeld“ und 184,07 Euro
für Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körper-
pflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haus-
halts im Monat als erwachsener Haushaltsvorstand aus-
kommen? Und dann noch ein Hinweis: Das Geld wird
nicht unbedingt auf das Girokonto überwiesen. Stattdes-
sen gibt es regelmäßig Gutscheine und Sachleistungen.
Was für ein Unsinn und was für ein Bürokratiewahn!
Schon all dies rechtfertigt die sofortige Abschaffung des
Asylbewerberleistungsgesetzes. 

Einen weiteren wichtigen Punkt darf ich mir nicht er-
sparen: Zum Gesundheitssystem in Deutschland haben
Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz bekommen, keinen Zugang. Nur bei akuten
Erkrankungen und Schmerzzuständen gibt es Hilfe.
Konkret heißt das: keine Prävention, keine Untersuchun-
gen. Es muss schon erst so schlimm sein, dass der Kran-
kenwagen vorfahren muss, bevor es Hilfe gibt. Überle-
gen Sie sich einmal, welche Situationen in Ihrem Leben
bei einer solchen medizinischen Versorgung schon ganz
anders hätten ausgehen können! Ich denke, einige hier
hätten Chancen, diese Debatte aus dem Jenseits zu be-
trachten. 

Besonders unmenschlich ist, dass die Bundesregie-
rung bewusst die sogenannte EU-Aufnahmerichtlinie
nicht umsetzt. Deshalb gibt es für von physischer, psy-
chischer oder sexueller Gewalt betroffene Flüchtlinge
auch keinen Therapieanspruch, der garantiert ist. Die
Menschen sind auf den guten Willen angewiesen. Auch
Leistungsbeziehende nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz brauchen endlich eine vernünftige Krankenversi-
cherung, so wie wir alle sie haben. Angeblich hat das
wohl auch die Bundesregierung verstanden. Sonst wäre
gar nicht zu erklären, dass sie auf europäischer Ebene im
Stockholmer Programm zur EU-Rechtspolitik erst im
Dezember zugestimmt hat, dass Flüchtlinge in der EU
überall ähnliche Lebensbedingungen haben sollen. 

Aber an der praktischen Umsetzung hapert es dann
gewaltig. Das ist das übliche System dieser Bundesre-
gierung: Sonntagsreden, wenn man zu Gast in Europa
ist, hier in Deutschland nichts tun, wenn es um Men-
schen geht, die Hilfe benötigen. Staatssekretär Ole
Schröder geht es aber nur um angeblich anfallende Kos-
ten, weil „die Vorschläge der EU-Kommission … die
Asylverfahren verlängern und verteuern“ würden – so

zitiert in der taz vom 15. Juni 2010). Ein merkwürdiges
Politikverständnis. Geht es doch beim Asyl häufig um
Leben und Tod. Von christlicher Nächstenliebe zeugt
diese Haltung nicht. Diesmal sollte der Gesetzgeber das
Heft des Handelns nicht aus der Hand geben. Anders als
beim ALG-II-Regelsatz hat er die Möglichkeit, einen of-
fensichtlichen Verfassungsbruch selbst zu heilen. Wir
alle sollten sie nutzen. 

17 Jahre nach Inkrafttreten des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes ist es Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen,
Schluss zu machen mit einem Gesetz, das Menschen
ausgrenzt, Schluss zu machen mit einem Gesetz, das dis-
kriminiert und extrem bürokratisch ist, Schluss zu ma-
chen mit einem Gesetz, dass Menschen das Existenzmi-
nimum vorenthält und ihnen nicht die Möglichkeit gibt,
in Deutschland ihren Lebensunterhalt selbst zu bestrei-
ten. 

Sagen Sie Nein zur Diskriminierung und damit Ja zur
Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Anlage 10

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung:

– Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des
Bundeswaldgesetzes

– Beschlussempfehlung und Bericht: 

– Antrag: Bundeswaldgesetz nachhaltig
gestalten – Schutz und Pflege des Öko-
systems für heutige und künftige Genera-
tionen

– Antrag: Bundeswaldgesetz ändern – Na-
turnahe Waldbewirtschaftung fördern

– Antrag: Das Bundeswaldgesetz novellie-
ren und ökologische Mindeststandards
für die Waldbewirtschaftung einführen

– Unterrichtung: Waldbericht der Bundes-
regierung 2009

(Tagesordnungspunkt 17 a und b)

Alois Gerig (CDU/CSU): Bei der Novellierung des
Bundeswaldgesetzes biegen wir heute auf die Zielgerade
ein. Der heute zur abschließenden Beratung stehende
Gesetzentwurf wurde vom Land Niedersachsen über den
Bundesrat eingebracht. Die Koalitionsfraktionen haben
am Gesetzentwurf wichtige Ergänzungen vorgenommen.
Mit dem Gesetzentwurf wollen wir notwendige Ände-
rungen am Bundeswaldgesetz vornehmen und gleichzei-
tig an Bewährtem festhalten.

Die Koalition lässt sich bei der Bundeswaldgesetzno-
velle von der Zielsetzung leiten, die vielfältigen Funktio-
nen des Waldes für Pflanzen, Tiere und den Menschen
zu erhalten. Intakte Wälder sind notwendig, um die bio-
logische Vielfalt zu bewahren. Als CO2-Speicher sind
unsere Wälder zudem aktive Klimaschützer. Für den
Menschen leistet der Wald nicht nur einen wichtigen
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Beitrag für die Trinkwasserversorgung und zum Immis-
sionsschutz; der Mensch findet im Wald auch Ruhe und
Erholung.

Daneben hat der Wald eine zunehmend große wirt-
schaftliche Bedeutung: Die Forst- und Holzwirtschaft
sorgt nicht nur für Wertschöpfung im ländlichen Raum,
sie ist dort auch ein wichtiger Arbeitgeber. Die Aufgabe
der Waldpolitik ist, die unterschiedlichen Waldfunktio-
nen in einen vernünftigen Ausgleich zu bringen. Dies ist
vor dem Hintergrund des Klimawandels keine leichte
Aufgabe. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Bundes-
waldgesetznovelle die richtige Richtung einschlagen,
um dieser Aufgabe gerecht zu werden.

Der Gesetzentwurf sieht als Erstes vor, den Waldbe-
griff zu präzisieren. Künftig sollen Kurzumtriebsplanta-
gen nicht unter den Waldbegriff des Bundeswaldgeset-
zes fallen. Auf Kurzumtriebsplantagen werden schnell
wachsende Bäume und Sträucher angebaut, um inner-
halb weniger Jahre den nachwachsenden Rohstoff Holz
ernten zu können. Kurzumtriebsplantagen sind kein
Wald, weil sie nicht auf dauerhafte und nachhaltige Nut-
zung ausgelegt sind. Diese Kulturform ist eindeutig
landwirtschaftlich geprägt. Es ist deshalb richtig, Kurz-
umtriebsplantagen vom Waldbegriff auszunehmen.

Mit der angestrebten Gesetzesänderung werden bes-
sere Bedingungen für Kurzumtriebsplantagen geschaf-
fen. Holz ist der mit Abstand wichtigste erneuerbare
Energieträger in Deutschland. In den kommenden Jahren
ist mit steigender Nachfrage nach Energieholz zu rech-
nen. Kurzumtriebsplantagen können dazu beitragen, das
Potenzial an Energieholz zu vergrößern, ohne dass wir
die Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung gefährden.

Beim Waldbegriff muss noch an einer weiteren Stelle
nachgebessert werden. Wir wollen, dass mit Forstpflan-
zen teilweise bestockte Flächen, die landwirtschaftlich
genutzt werden und deshalb unter die InVeKoS-Verord-
nung fallen, kein Wald im Sinne des Bundeswaldgeset-
zes sind. Die bessere Abgrenzung zwischen landwirt-
schaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen dient dem
Ziel, Almen aus dem Waldbegriff herauszunehmen und
ihre Bewirtschaftung dauerhaft zu ermöglichen. Dies ist
im Alpenraum nicht nur für die betroffenen landwirt-
schaftlichen Betriebe von Bedeutung. Die Almwirtschaft
leistet seit Generationen einen wertvollen Beitrag zur
Pflege der Kulturlandschaft und für die Offenhaltung der
Flächen. Almen sind aus diesem Grund auch für den
Tourismus äußerst wichtig.

Mit dem Gesetzentwurf wollen wir des Weiteren er-
reichen, dass forstwirtschaftliche Vereinigungen das
Holz ihrer Mitglieder vermarkten dürfen. Forstwirt-
schaftliche Vereinigungen sind Zusammenschlüsse von
Forstbetriebsgemeinschaften, die wiederum Zusammen-
schlüsse von Waldeigentümern sind. Zu den Aufgaben
der forstwirtschaftlichen Vereinigungen gehört beispiels-
weise die Beratung ihrer Mitglieder. Die Vermarktung
von Holz ist ihnen bislang nicht erlaubt.

Die Entwicklung der Holzindustrie ist seit einigen
Jahren durch Konzentrationsprozesse geprägt. Den rund
2,9 Millionen Waldbesitzern und Kleinstwaldbesitzern

in Deutschland stehen immer weniger – aber dafür
mächtige – Holzabnehmer gegenüber. Damit sich Erzeu-
ger und Abnehmer auf Augenhöhe begegnen können,
wollen wir es den forstwirtschaftlichen Vereinigungen
ermöglichen, das Holz ihrer Mitglieder zu vermarkten.
Mit der Gesetzesänderung will die Koalition dazu beitra-
gen, dass sich die forstwirtschaftlichen Strukturen
marktgerecht entwickeln können und die Forstwirtschaft
ein starkes wirtschaftliches Standbein des ländlichen
Raums bleibt.

Eine weitere Neuregelung betrifft die Verkehrssiche-
rungspflicht im Wald. Es geht um die Frage, wer haftet,
wenn Besucher im Wald zu Schaden kommen. Von Wald-
besitzern wird aus Naturschutzgründen verlangt, ver-
mehrt Totholz – umgefallene Bäume oder abgefallene
Äste – im Wald zu belassen. Dadurch ergeben sich mehr
Gefahrensituationen für Erholungssuchende. Dies ist
deshalb problematisch, weil die Anzahl der Erholungs-
suchenden zugenommen hat und sich auch die Erho-
lungsformen ändern; Beispiele hierfür sind Joggen und
Mountainbikefahren.

Der Wald ist als Erholungsraum unverzichtbar. Die
erfreulich vielen Waldbesucher sind ein wesentlicher
Grund dafür, dass der Wald in Deutschland eine hohe
Wertschätzung genießt und der Schutz des Waldes in der
gesamten Gesellschaft unumstritten ist. Da der Wald für
alle zugänglich ist und dies auch bleiben soll, kann der
Waldbesitzer seiner Verkehrssicherungspflicht nicht da-
durch nachkommen, dass er den Zutritt zum Wald ver-
wehrt. Deshalb muss im Bundeswaldgesetz nun klarge-
stellt werden, dass Waldbesitzer für waldtypische
Gefahren nicht haften.

Im Gesetzgebungsverfahren hat die Koalition geprüft,
ob der niedersächsische Gesetzentwurf ausreichend ist.
Neben der bereits angesprochenen Herausnahme der Al-
men aus dem Waldbegriff halten wir weitere Änderun-
gen am Bundeswaldgesetz für erforderlich. So wird der
Begriff Staatswald eindeutiger definiert, weil viele
Forstverwaltungen in Körperschaften des öffentlichen
Rechts oder andere Rechtsformen umgewandelt wurden.
Da viele Wälder Bodendenkmäler aufweisen oder aus
Parkanlagen oder Friedhöfen hervorgegangen sind, stel-
len wir sicher, dass in Zukunft der Denkmalschutz im
Wald berücksichtigt wird. Unser Wald ist ein Kulturgut.
Damit Deutschland seine Berichtspflichten gegenüber
der Europäischen Union und gegenüber dem Klima-
sekretariat der UN-Klimarahmenkonvention besser er-
füllen kann, wird zudem die Bundeswaldinventur zu ei-
nem umfassenden Waldmonitoring ausgeweitet.

Die Vorschläge der Opposition haben wir geprüft. Die
Forderung, die gute fachliche Praxis im Bundeswaldge-
setz zu verankern, kann die Union nicht unterstützen.
Wir sehen uns in unserer Auffassung durch die Anhö-
rung bestätigt. Aufgrund der regionalen Besonderheiten
in der Waldstruktur ist es zweckmäßig, dass die ord-
nungsgemäße Waldbewirtschaftung wie bisher durch die
Länder geregelt wird.

Da die Holzvorräte der Wälder in den vergangenen
Jahren zugenommen haben und unsere Wälder bereits
jetzt einen unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt der biolo-
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gischen Vielfalt leisten, halte ich eine bundeseinheitliche
Festlegung der guten fachlichen Praxis für entbehrlich.
Wichtiger als neue bürokratische Vorschriften erscheint
mir, dass in der Forstwirtschaft und in der Forstverwal-
tung gut ausgebildete Fachkräfte eingesetzt werden.
Dies stellt sicher, dass das Holz fachgerecht dem Wald
entnommen wird und die Wälder naturnah und nachhal-
tig weiterentwickelt werden.

Meinungsverschiedenheiten in der Frage, ob die gute
fachliche Praxis ins Waldgesetz gehört, haben in der
Großen Koalition eine Novellierung des Bundeswaldge-
setzes blockiert. Die Koalition aus Union und FDP
nimmt nun die notwendigen Änderungen vor und leistet
damit einen wichtigen Beitrag, unseren Wald auf die Zu-
kunft vorzubereiten. Dies zeigt einmal mehr: Die christ-
lich-liberale Koalition zahlt sich für unser Land aus.

Mit der Änderung des Bundeswaldgesetzes nehmen
wir wichtige Weichenstellungen vor: Wir stellen den An-
bau von Energieholz auf eine neue Rechtsgrundlage und
unterstützen so den Ausbau erneuerbarer Energien. Für
Waldbesitzer schaffen wir mehr Rechtssicherheit in Haf-
tungsfragen und stärken zudem ihre Stellung auf dem
Holzmarkt. Wir sichern die Almwirtschaft und sorgen
dafür, dass in unserem Kulturgut Wald der Denkmal-
schutz größere Beachtung findet. Dies sind alles gute
Gründe, die Bundeswaldgesetznovelle heute zu be-
schließen. Mit der Gesetzesänderung erreichen wir, dass
unser Wald – immerhin 31 Prozent der Fläche Deutsch-
lands – zukünftig neben allen angesprochenen Funktio-
nen auch als grüne Lunge für unsere Bevölkerung dienen
kann. Ich bitte um Ihre Zustimmung.

Petra Crone (SPD): Der dritte Anlauf, das Bundes-
waldgesetz zeitgemäß und nachhaltig zu gestalten, ist
gescheitert. Union und FDP verweigern sich ihrer Ver-
antwortung für unsere Lebensgrundlage Wald, indem sie
naturschutzfachlichen Aspekten im Bundeswaldgesetz
eine klare Absage erteilen. Starrsinnig verneinen die Re-
gierungskoalitionen die ökologischen und ökonomi-
schen Zusammenhänge im Wald. Dadurch liefern sie ein
Bundeswaldgesetz ab, das weit hinter den Erwartungen
vieler forstlicher Akteure und Akteure des Naturschutzes
zurückbleibt.

Für die SPD-Bundestagsfraktion war und ist die Inte-
gration eines Mindestmaßes an Naturschutz auf der ge-
samten Waldfläche unabdingbar. Gemeinsam mit Ver-
bändevertretern fordern wir weiterhin die Verankerung
der guten fachlichen Praxis im Bundeswaldgesetz. Nach
der erfolgten Anhörung sprach noch mehr für die Auf-
nahme der Zielstellung einer guten fachlichen Praxis in
die Bundesgesetzgebung als bereits vorher. Union und
FDP haben nur mit einem Ohr den Sachverständigen zu-
gehört. Auf dem naturschutzfachlichen Ohr sind sie
taub. 

Dabei liegt eine ressourcenschonende und nachhal-
tige Bewirtschaftung klar im ureigenen, ja gar existen-
ziellen Interesse des Waldbesitzers. Erfreulicherweise
hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Die Ent-
wicklung geht weg von reinen Nadelbaumkulturen hin
zu mit Laubbäumen durchsetzten Mischwäldern. Ich be-

grüße dies ausdrücklich; denn Mischwälder sind stabiler
gegen Witterungsverhältnisse und Baumschädlinge als
die Nadelbaumkulturen der Vergangenheit. Mischwälder
machen deshalb sowohl für die Umwelt als auch unter
forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten Sinn.

Des Weiteren wirtschaftet eine hohe Zahl von Betrie-
ben der Forstwirtschaft bereits auf einem hohen ökologi-
schen Standard, einem Standard, der oftmals über die
naturschutzfachlichen Mindestanforderungen laut GfP
hinausreicht. Ökologische Waldnutzung und die Ver-
marktung ökologischer Holzprodukte gehen Hand in
Hand. Umso unverständlicher ist, dass Union und FDP
in den 70er-Jahren feststecken. Ich bin schon enttäuscht,
dass das Gesprächsangebot aus meiner ersten Rede kei-
nen Widerhall fand, liebe Frau Kollegin Happach-
Kasan, meine von Ihnen so gelobte Charmeoffensive hin
oder her.

Nicht jeder Waldbesitzer achtet seinen Besitz. Auch
das ist eine Tatsache, die man dem Waldbericht der Bun-
desregierung entnehmen kann. Sie scheinen immer noch
glauben zu wollen, liebe Kollegen und Kolleginnen der
Koalition, dass gierige Investoren vor der Natur haltma-
chen. Wer schnelles Geld verdienen will, dem ist egal,
dass nach einem Kahlschlag die Waldfläche für Jahr-
zehnte keine Nutzungen mehr abwirft und die Leistungs-
fähigkeit des Waldbodens empfindlich zerstört wird. Be-
richte, in denen unseriöse Holzeinschlagsunternehmen
den Waldbesitzern einen Kahlschlag empfehlen oder pri-
vate Investoren innerhalb weniger Tage so viel Holz ein-
schlagen, dass eine weitere nachhaltige Entwicklung des
Waldes auf lange Sicht nicht mehr möglich ist, sind lei-
der keine Seltenheit mehr. Daraus resultierend ist es eine
Bagatellisierung, wenn vonseiten der Koalitionsfraktio-
nen immer wieder gesagt wird, dass in unseren Wäldern
die Dinge zum Besten stünden.

Die Mindestanforderungen der guten fachlichen Pra-
xis, verankert in einem Bundesgesetz, könnten in diesen
Fällen entsprechende Sanktionierungen nach sich zie-
hen, die der bezweckten Garantiewirkung einer ökologi-
schen Mindestsicherung Rechnung tragen. Häufig sind
die Landeswaldgesetze eben nicht ausreichend hinsicht-
lich ihrer mit Ordnungswidrigkeiten belegten Regelun-
gen oder diese fehlen in einigen Ländern in Gänze. 

Es kann auch nicht trösten, dass das Bundeswaldgesetz
an der einen oder anderen Stelle an Effizienz gewinnt. Als
Resultat aus naturschutzfachlicher Sicht bleibt es ein Fos-
sil aus dem Jahre 1975. Mit keinem Federstrich werden
die Ursachen der Missstände in unseren deutschen Wäl-
dern bekämpft. Ich bin verwundert, dass sich die Kolle-
gen und Kolleginnen der Linken durch ihre Zustimmung
zum Gesetz mit so wenig zufrieden geben, zumal sie in
ihrem Antrag ein anderes, besseres Bundeswaldgesetz
fordern. Diese Gesetzesänderung begünstigt alleinig
Waldnutzer. Sie vernachlässigt komplett den Adressaten
von Waldpolitik, sprich: den heimischen Wald selbst mit
seinen 4 000 Pflanzen- und rund 7 000 Tierarten. 

Wir lehnen auch die Änderung hinsichtlich der Alm-
flächen ab. Diese Ergänzung führt dazu, dass in den
bayerischen Alpen circa 7 000 Hektar Bergwald und da-
von die Hälfte ausgewiesener Schutzwald aus der Wald-
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definition herausfallen. Damit unterliegen sie nicht mehr
dem Schutz des Bundeswaldgesetzes. Berg- und Schutz-
wälder haben eine zentrale Bedeutung für den Erosions-,
Lawinen- und Hochwasserschutz. Hier wird auf dem
Umweg über Berlin ureigene bayerische Landespolitik
erledigt, um vor Ort keine Aufregung zu verursachen
und geräuschlos die Klientel zu bedienen. Auch dem
Ausgleich zwischen Almbauern und Waldschützern, der
von der Kollegin Cornelia Behm beantragt wurde, ver-
weigerten Sie Ihre Zustimmung. 

Die Bitte der Almbauern haben Sie aber gern erfüllt.
Um unseren Wald, dessen Erzeugnisse und Leistungen
offenkundig immens sind, haben sich Union und FDP
hingegen nicht bemüht. Der Wald ist mit seinen Multi-
funktionen unersetzbar, und es bedarf für seine Zu-
standsverbesserung verstärkt einer nationalen und inter-
nationalen Politik für Nachhaltigkeit. Ein gesunder Wald
muss Zielmarke von Waldpolitik sein.

Dr. Christel Happach-Kasan (FDP): Ich freue
mich sehr, dass es der christlich-liberalen Koalition
gelungen ist, die überfällige Änderung des Bundeswald-
gesetzes zum Abschluss zu bringen. Es ist der dritte An-
lauf: Rot-Grün ist gescheitert, Schwarz-Rot ist geschei-
tert, jetzt klappt es. Das ist ein schöner Erfolg für den
Wald, die Waldbesitzer, die nachhaltige Produktion von
Biomasse und die bessere wissenschaftliche Begleitung
der vom Klimawandel verursachten Änderungen im
Wald. Ich bedanke mich für die Zustimmung der Linken,
deren Anregung aus der Anhörung wir gern umgesetzt
haben.

Das Bundeswaldgesetz hat sich insgesamt bewährt;
aber vor allem in drei Bereichen ist eine Ergänzung er-
forderlich geworden: bei der Verkehrssicherungspflicht,
der Walddefinition und der Holzvermarktung durch
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse.

Durch die multifunktionale Nutzung der Wälder erge-
ben sich verschiedene Zielkonflikte zwischen Waldbesit-
zern und Erholungssuchenden. Im Interesse der faunisti-
schen Biodiversität sind in den vergangenen Jahren die
Totholzanteile im Wald gesteigert worden. Damit ist die
Gefahr gestiegen, dass Menschen durch abfallende Äste
oder umstürzende Bäume zu Schaden kommen. Für die
Waldbesitzer, die den Wald bewirtschaften, entstehen
hierdurch spezielle Anforderungen. Sie sind durch das
Gesetz verpflichtet, das freie Betretungsrecht zu gestat-
ten; allerdings erfolgt das Betreten auf eigene Gefahr.
Wir wollen, dass Waldbesitzer nicht für ihre Dienste
zum Wohle der Allgemeinheit belastet werden. Die Ver-
kehrssicherungspflicht an Waldwegen bleibt bestehen;
aber waldtypische Gefahren werden in Zukunft von der
Haftung ausgeschlossen sein. Ein Blick auf verschiedene
Gerichtsurteile der letzten Jahre zeigt, dass wir mit die-
ser Formulierung Waldbesitzer entlasten können. Wir
sind uns allerdings bewusst: Wir können durch Regelun-
gen im Bundeswaldgesetz nicht die Haftungsregelungen
des Bürgerlichen Gesetzbuches aushebeln. 

Die Holznutzung hat in den letzten Jahren enorm zu-
genommen. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser
Trend in Zukunft noch verstärkt. Die Produktion von

Biomasse in Kurzumtriebsplantagen, KUP, hat gegenüber
Monokulturen wie dem Maisanbau ökologische Vorteile:
Sie zeigen eine deutlich höhere Biodiversität und benöti-
gen weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Der Wis-
senschaftliche Beirat des Agrarministeriums hatte schon
im Jahr 2007 in seinem Gutachten auf die ökologischen
und ökonomischen Vorteile der Nutzung von Holz aus
Kurzumtriebsplantagen hingewiesen. In verschiedenen
Regionen Deutschlands gibt es daher Projekte, in KUP
Holz für die energetische und stoffliche Nutzung zu pro-
duzieren. Diese Projekte können Wettbewerbsfähigkeit
mit anderen Produktionen von Biomasse nur erreichen,
wenn sie Rechtssicherheit haben. Dafür müssen Kur-
zumtriebsplantagen und auch Agroforstsysteme vom
Waldbegriff ausgenommen werden. Angesichts der deut-
lichen ökologischen und ökonomischen Vorteile der
Produktion von Biomasse in Agroforstsystemen gegen-
über dem Maisanbau ist diese Weichenstellung überfäl-
lig.

Die Herausnahme der licht bewaldeten Bergalmen im
Alpenraum erfolgte auf bayrischen Wunsch. Um die tra-
ditionelle Bewirtschaftungsform zu gewährleisten, ha-
ben wir einen vernünftigen Weg gefunden, der sich an
einer fortdauernden landwirtschaftlichen Nutzung der
betroffenen Flächen orientiert. Bei Aufgabe der land-
wirtschaftlichen Nutzung und zunehmender Bestockung
werden diese Almen zu Wald. Die Umsetzung der Al-
penkonvention wird durch diese Klarstellung gestärkt.
Schutzwälder sind keine landwirtschaftlich genutzten
Flächen und daher von der Regelung nicht betroffen.

Wälder sind ein Archiv der Kulturgeschichte. Der Li-
mes, slawische Wallanlagen, mittelalterliche Pflugspu-
ren sind Beispiele für kulturgeschichtliche Entwicklun-
gen, die in Wäldern bewahrt wurden. Historische
Parkanlagen und Friedhöfe sind mit ihrem teilweise gro-
ßen Baumbestand ebenfalls Wälder. Der Denkmalcha-
rakter dieser Anlagen verdient besonderen Schutz. Wir
wollen, dass die Bewirtschaftung der Wälder auch ihre
kulturgeschichtliche Dimension berücksichtigt, und ha-
ben dafür den § 11 ergänzt. Diese Anpassung wird die
Pflege und den Erhalt der bedeutenden Kulturgüter im
Rahmen des Waldgesetzes vereinfachen. Die multifunk-
tionale Nutzung unserer Wälder gibt Freiräume, auch
denkmalpflegerische Aspekte bei der Waldnutzung zu
berücksichtigen. In einem Aufsatz, veröffentlicht in
Band 55 der Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomi-
tees für Denkmalschutz, wurde die Forstwirtschaft pau-
schal als Monokultur-Kahlschlag-Methode bezeichnet.
Ein solches Zerrbild hat nichts mit der forstwirtschaftli-
chen Realität in Deutschland zu tun und kann daher auch
eine Herausnahme von historischen Parkanlagen aus
dem Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes nicht be-
gründen.

Im Bereich der Sägewerke hat in den letzten Jahren
eine erhebliche Konzentration stattgefunden. Der Privat-
wald ist dagegen überwiegend klein strukturiert. Fast
60 Prozent der Waldbesitzer bewirtschaften Wälder, die
kleiner als 20 Hektar sind. Wir wollen deren Möglich-
keiten, ihr Holz gemeinsam zu vermarkten, verbessern.
Um die nachhaltige und wirtschaftliche Nutzung dieser
Ressourcen zu verbessern, wollen wir die forstwirt-
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schaftlichen Vereinigungen in die Lage versetzen, diese
Waldbesitzer bei der Vermarktung des bedeutendsten
nachwachsenden Rohstoffes Holz zu unterstützen. Zu
diesem Zweck haben wir mit Änderungen in § 37 und
§ 40 die forstwirtschaftlichen Vereinigungen besserge-
stellt. Dies wird eine größere Flexibilität schaffen und
gleichzeitig den Verwaltungsaufwand deutlich reduzie-
ren. Insbesondere die Holzvermarktung der privaten
Kleinwaldbesitzer wird gestärkt und kann helfen, die
wirtschaftliche Nutzung des Rohstoffes Holz aus diesen
Waldflächen unter nachhaltigen Gesichtspunkten zu ver-
bessern.

Die insbesondere von den Naturschutzverbänden er-
hobene Forderung nach der gesetzlichen Festlegung ei-
ner guten fachlichen Praxis im Bundeswaldgesetz sehen
wir nicht als notwendig an. In den meisten Landeswald-
gesetzen gibt es dazu bereits Regelungen. Gesetzliche
Regelungen für Selbstverständlichkeiten wie die Ver-
meidung des flächigen Befahrens der Waldfläche helfen
nicht weiter. Detailliertere Regelungen können nicht all-
gemeingültig für alle Wälder von der norddeutschen
Tiefebene über die Mittelgebirge bis zum Alpenrand
festgelegt werden. Viele Waldeigentümer haben zudem
bereits freiwillig höhere Kosten akzeptiert, um höheren
Standards in der Waldbewirtschaftung zu genügen. So
sind fast 70 Prozent der Waldfläche in Deutschland zerti-
fiziert. Die Ergebnisse der letzten Bundeswaldinventur
zeigen, dass die Waldbesitzer sehr verantwortlich mit ih-
ren Wäldern umgehen. Der Waldumbau hin zu stabilen,
naturnahen Mischwäldern geht voran, und auch der
Schutz von Primärwäldern wird verstärkt. Der Anteil
von Totholzanteilen im Wald steigt und leistet einen Bei-
trag zur Biodiversität. Der Bundeswaldbericht zeigt,
dass im Wald ein wesentlich geringerer Artenschwund
zu verzeichnen ist als auf der Freifläche.

Untersuchungen zeigen uns, dass in den letzten Jah-
ren Erkenntnisse der Wissenschaft vergleichsweise
schnell von der Praxis übernommen worden sind. Dabei
leistet die gute forstliche Ausbildung der Forstmitarbei-
terinnen und -mitarbeiter einen wichtigen Beitrag.

Wir brauchen eine wissenschaftsbasierte Weiterent-
wicklung unserer Wälder. Dafür müssen wir verschie-
dene Daten erheben, die den jetzigen Zustand beschrei-
ben. Durch Vergleich mit früheren Waldinventuren lässt
sich die Entwicklung unserer Wälder aufzeigen. Daraus
lassen sich Prognosen für die Waldentwicklung ableiten
und Handlungsoptionen für Eingriffe ausarbeiten. Dafür
haben wir auch Änderungen bei der Waldinventur durch-
gesetzt. Nur eine breite Wissensbasis ermöglicht sachge-
rechte Entscheidungen. Neben den Daten zum Holzbe-
stand, dem Baumartenbestand und der Baumgesundheit
wollen wir vor allem die Erkenntnisse aus der Bodenzu-
standserhebung mit einbeziehen. Ebenso soll im Rah-
men von internationalen Verpflichtungen der Kohlen-
stoffbestand, also die Holzmenge, im Abstand von fünf
Jahren erhoben werden. Diese Maßnahmen sollen das
Monitoring unserer Wälder verbessern und noch aussa-
gekräftiger machen. 

Alexander Süßmair (DIE LINKE): Die gute Nach-
richt zuerst: Der heute zu beschließende Gesetzentwurf

zur Änderung des Bundeswaldgesetzes, BWaldG, hat ge-
zeigt, dass die Bundesregierung und die sie tragenden
Fraktionen lernfähig sind. Wie ich mir von Kolleginnen
und Kollegen, die bereits länger im Agrarausschuss des
Bundestages sitzen, habe sagen lassen, kommt es selten
bis nie vor, dass die Regierung aus einer Anhörung lernt
und Erkenntnisse aus einer Anhörung in ihren Gesetz-
entwurf einfließen lässt.

Doch dieses Mal ist genau das passiert. Der von der
Linken benannte Sachverständige Enno Rosenthal, Vor-
sitzender des Brandenburger Waldbauernverbandes,
machte in der Anhörung deutlich, dass Änderungen im
§ 37 BWaldG zur Erleichterung der Arbeit der forstwirt-
schaftlichen Vereinigungen unbedingt auch Folgeände-
rungen im § 40 nach sich ziehen müssen. Der Hinweis
war berechtigt, was man schon an den offenen Mündern
und staunenden Blicken auf der Regierungsbank bemer-
ken konnte. Gut, dass Herr Rosenthal die Bundesregie-
rung noch rechtzeitig darauf hingewiesen hat, dass ihr
bei einem Gesetzentwurf, über welchen bereits gefühlte
100 Jahre debattiert wird, ein dicker Patzer passiert ist.

Eine andere zentrale Forderung aus der Anhörung
– die Definition der „ordnungsgemäßen Forstwirtschaft“
im Sinne einer naturnahen Waldbewirtschaftung – wurde
natürlich nicht aufgenommen. Genau an diesem Punkt
streiten sich die jetzigen Regierungsfraktionen und die
jetzigen Oppositionsfraktionen bereits seit Jahren. 

Für SPD und Grüne ist das ein Grund, die komplette
Gesetzesnovelle nun abzulehnen. 

Wir als Linke wollen uns dieser Totalverweigerung
nicht anschließen, denn der Gesetzentwurf enthält viele
Forderungen, welche auch bereits in unserem Antrag
17/1743 „Bundeswaldgesetz ändern – Naturnahe Wald-
bewirtschaftung fördern“ aufgelistet sind: Erleichterun-
gen bei der Verkehrssicherungspflicht, Neudefinition des
Waldbegriffes zur Unterstützung der Agroforstwirtschaft
– meine Kollegin Dr. Kirsten Tackmann hat speziell zu
diesem Thema bereits mehrfach im Bundestag gespro-
chen – und die Aufgabenerweiterung der forstwirtschaft-
lichen Vereinigungen. 

Richtig sind darüber hinausgehende Forderungen, wie
sie nicht nur in unserem Antrag, sondern auch in den an-
deren beiden Oppositionsanträgen zu finden sind. Daher
werden wir auch allen drei Anträgen zustimmen. 

Ich kann nicht verstehen, warum SPD und Grüne
nicht diesen wenigstens kleinen Schritt in die richtige
Richtung mitgehen wollen und den Gesetzentwurf der
Koalition unterstützen. Wenn Ihnen eine Novelle des
Bundeswaldgesetzes mit naturschutzfachlichen Anfor-
derungen so wichtig gewesen wäre, dann hätten Sie dazu
von 1998 bis 2005 gemeinsam Zeit gehabt. Damals war,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die SPD der
große Blockierer.

Doch zurück zum Wald: Die Linke steht für eine na-
turnahe Waldbewirtschaftung. Daran halten wir fest. Da-
her werden wir auch weiterhin an der Notwendigkeit ei-
ner Novelle des Bundeswaldgesetzes mit dem Ziel einer
sinnvollen Definition der „ordnungsgemäßen Forstwirt-
schaft“ festhalten. Liebe SPD, liebe Grüne: Vielleicht
sind die Mehrheitsverhältnisse ab 2013 so, dass wir dies
dann mit Ihren Stimmen erreichen können.
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Zu einer naturnahen Waldbewirtschaftung gehört für
uns, dass eine größere Naturnähe durch die Wahl stand-
ortgerechter einheimischer Baumarten, kahlschlagsfreies
Wirtschaften, Waldrandgestaltung, Reduzierung der Bo-
denbearbeitung und Bodenverdichtung, Vermeidung des
Einsatzes von Herbiziden, Pestiziden und Düngemitteln,
waldverträgliche Wilddichten und Verzicht auf gentech-
nisch verändertes Pflanz- und Saatgut erreicht wird. 

Darüber hinaus sind soziale und Qualifizierungsstan-
dards für die Erholungs- und Bildungsfunktion des Wal-
des sowie für die in der Forstwirtschaft Beschäftigten zu
entwickeln. Alle Aufgaben sind durch qualifiziertes
forstliches Personal abzusichern.

Heute haben wir einen längst fälligen ersten Schritt
getan. Die Linke wird weiter dafür werben, dass diesem
weitere Schritte folgen. Einer könnte eine Novelle des
Bundesjagdgesetzes sein.

Cornelia Behm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Nach der Expertenanhörung war klar, dass die Bundes-
regierung den unzureichenden Bundesratsentwurf für
eine Waldgesetznovelle nachbessern musste. Das betraf
selbst Punkte, über die im Grundsatz parteiübergreifend
Einigkeit besteht.

Mit den vorgelegten Änderungsanträgen sind den Re-
gierungsfraktionen allerdings nur teilweise befriedi-
gende Lösungen gelungen. An manchen Stellen wurden
sie den Anforderungen nicht gerecht.

Wie von dieser Regierung nicht anders zu erwarten,
betrifft das in erster Linie die von allen drei Oppositions-
fraktionen geforderten ökologischen Mindeststandards
für die Waldbewirtschaftung. Diese werden im Bundes-
waldgesetz auch zukünftig fehlen. Für Bündnis 90/Die
Grünen ist das Bundeswaldgesetz angesichts gestiege-
nen Nutzungsdrucks so nicht zustimmungsfähig. Wir
werden aber den beiden anderen Oppositionsanträgen
zustimmen, die wie unser Antrag ebenfalls Mindeststan-
dards fordern.

Nun komme ich zur Abgrenzung von Wald und Agro-
forstsystemen. Auch aus bündnisgrüner Sicht ist es rich-
tig, das Flächenidentifizierungssystem von InVeKoS zu
nutzen, um Wälder im Regelfall klar und eindeutig von
Agrarflächen abzugrenzen. Aber es gibt in den Alpen
eine Schnittmenge von Almweiden und Schutzwäldern.
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die CSU bestreitet,
dass es diese Schnittmenge gibt. Alle Beteiligten, die
sich in dieser Streitfrage mit ihren gegensätzlichen Inte-
ressen geäußert haben, gehen davon aus, dass es viele
Flächen gibt, die sowohl Schutzwald als auch von Alm-
bauern genutztes Weideland sind.

Angesichts der grundlegenden Bedeutung von
Schutzwäldern muss das Gesetz klarstellen: Schutzwäl-
der müssen Wald bleiben, so wie wir Bündnisgrüne es
gestern im Agrarausschuss beantragt haben.

Da das Land Bayern aber per Gesetz viele Almen zu
Schutzwäldern erklärt hat, die auch aus Sicht der biolo-
gischen Vielfalt zukünftig kein Wald sein sollten, ist es
Aufgabe des Landes Bayern, das einzelflächenbezogen
zu ändern. Stattdessen, wie es die Koalition tut, im Bun-
deswaldgesetz pauschal für alle als Almweide genutzten
Schutzwälder den Waldstatus aufzuheben, ist jedenfalls

der für den Schutz der Berge falsche Weg. Denn nun-
mehr steht zu befürchten, dass viele Bergwälder, die das
auch bleiben sollten, ihren Waldstatus verlieren.

Auch beim Thema Verkehrssicherungspflicht lässt
sich bereits heute vorhersagen, dass die Diskussion da-
rüber unter Waldbesitzern und unter Naturschützern mit
Sicherheit weitergehen wird. Denn eine Lockerung war
nicht das Ziel der vom Bundesrat vorgelegten und von
der Koalition nunmehr unverändert übernommenen
Ergänzung dieser Regelung um den Verweis auf wald-
typische Gefahren. Hier wird lediglich das derzeit ausge-
übte Richterrecht festgelegt, wie aus der Gesetzesbe-
gründung hervorgeht. Sowohl Waldbesitzer als auch
Naturschützer haben eine Lockerung der Verkehrssiche-
rungspflicht erwartet. Genau deswegen wird die Diskus-
sion darüber weitergehen.

Hinzu kommt, dass die Verantwortung und die Kos-
tenträgerschaft für die Verkehrssicherungspflicht an
Straßen gemäß dem Verursacherprinzip dem Straßen-
baulastträger zuzuweisen ist. Wer Straßen baut, muss
auch die Folgekosten tragen. Es kann nicht sein, dass sie
weiterhin auf die Waldbesitzer abgewälzt werden. Das
sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, selbst
wenn man feststellt, dass das für die leidgeprüften öf-
fentlichen Haushalte eine große Herausforderung ist.
Sachdienlicher und kostenschonender wäre es, wenn we-
niger Straßen und Wege durch Wälder geführt würden.

Zwar hat der Gesetzentwurf den Aufgabenbereich der
forstwirtschaftlichen Vereinigungen um die Holzver-
marktung erweitert, nicht aber auch um die Durchfüh-
rung forstwirtschaftlicher Maßnahmen. Ich bedaure sehr,
dass die Regierungskoalition diese Anregung aus der
Expertenanhörung nicht aufgegriffen hat; denn das wäre
im Interesse einer effizienten Bewirtschaftung des
Kleinprivatwaldes gewesen. Die Behauptung von Frau
Happach-Kasan, die meisten forstwirtschaftlichen Verei-
nigungen würden das ja bereits heute tun, obwohl sie
dazu eigentlich nicht ermächtigt sind, kann ja wohl nicht
das letzte Wort gewesen sein.

Gerne hätten wir diesem Gesetz zugestimmt. Aber die
Mängel bei den vorgelegten Änderungen und der völlige
Verzicht auf die Vorgaben für die nachhaltige und ord-
nungsgemäße Waldwirtschaft lassen das nicht zu. Die
Novellierung des Bundeswaldgesetzes bleibt daher wei-
terhin auf der Tagesordnung.

Anlage 11

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung der Anträge:

– Todesstrafe weltweit abschaffen

– Folter bekämpfen und Folteropfer unter-
stützen

– Abschaffung der Todesstrafe weltweit

(Tagesordnungspunkt 19 a bis c)

Frank Heinrich (CDU/CSU): In diesen Tagen ist man
als Mitglied des Menschenrechtsausschusses versucht, der
Opposition ein herzliches Dankeschön zu sagen. Wir ha-


